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§ 2 BauProdG
 BauProdG - Salzburger Bauproduktegesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 02.08.2025

1. (1)Die Begriffsbestimmungen nach Art 2 der Verordnung (EU) 305/2011, nach Art 3 der Verordnung (EU)

2019/1020 über Marktüberwachung und die Konformität von Produkten und nach Art 3 der Verordnung (EU)

2023/988 über die allgemeine Produktsicherheit werden durch dieses Gesetz nicht berührt; sie gelten auch im

Anwendungsbereich dieses Gesetzes.

2. (2)Im Sinn dieses Gesetzes bedeuten weiters die Begriffe:

1. 1.Regelwerk: harmonisierte technische Spezifikationen im Sinn der Verordnung (EU) Nr 305/2011 sowie

nationale technische Bestimmungen der Vertragsparteien des Abkommens über den Europäischen

Wirtschaftsraum, wie zB technische Normen, technische Richtlinien oder Verwendungsgrundsätze des

Österreichischen Instituts für Bautechnik, wenn diese in der Baustoffliste ÖA oder in der Baustoffliste ÖE

angeführt sind;

2. 2.Verordnung (EU) Nr 2019/1020: die Verordnung (EU) Nr 2019/1020 des Europäischen Parlaments und des

Rates vom 20. Juni 2019 über Marktüberwachung und die Konformität von Produkten sowie zur Änderung

der Richtlinie 2004/42/EG und der Verordnungen (EG) Nr 765/2008 und (EU) Nr 305/2011, ABl Nr L 169 vom

25. Juni 2019, S 1

3. 3.Verordnung (EU) Nr 305/2011: die Verordnung (EU) Nr 305/2011 des Europäischen Parlaments und des

Rates vom 9. März 2011 zur Festlegung harmonisierter Bedingungen für die Vermarktung von Bauprodukten

und zur Aufhebung der Richtlinie 89/106/EWG des Rates, ABl Nr L 88 vom 4. April 2011, S 5;

4. 4.Länder-Vereinbarung: Vereinbarung gemäß Art 15a B-VG über die Zusammenarbeit im Bauwesen sowie

die Bereitstellung von Bauprodukten auf dem Markt und deren Verwendung, kundgemacht unter LGBl Nr

47/2013;

5. 5.Euratom-RL: Richtlinie 2013/59/Euratom zur Festlegung grundlegender Sicherheitsnormen für den Schutz

vor den Gefahren einer Exposition gegenüber ionisierender Strahlung und zur Aufhebung der Richtlinien

89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom und 2003/122/Euratom, ABl Nr L 13 vom

17. Jänner 2014;

6. 6.Ökodesign-RL: Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Oktober 2009

zur Schaffung eines Rahmens für die Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung

energieverbrauchsrelevanter Produkte, ABl Nr L 285 vom 31. Oktober 2009;

7. 7.Datenschutz-Grundverordnung: Verordnung (EU) 2016/679 zum Schutz natürlicher Personen bei der

Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie

95/46/EG, ABl Nr L 119 vom 4. Mai 2016;

8. 8.Trinkwasser-RL: Richtlinie (EU) 2020/2184 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember

2020 über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch (Neufassung), ABl Nr L 435 vom

23. Dezember 2020;

9. 9.in Bezug auf die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch:

1. a)Wasser für den menschlichen Gebrauch:
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–alles Wasser, sei es im ursprünglichen Zustand oder nach Aufbereitung, das sowohl in

öffentlichen als auch in privaten Örtlichkeiten zum Trinken, zum Kochen, zur Zubereitung von

Speisen oder zu anderen häuslichen Zwecken bestimmt ist, und zwar ungeachtet seiner Herkunft

und ungeachtet dessen, ob es aus einem Verteilungsnetz oder in Tankfahrzeugen bereitgestellt

oder in Flaschen oder andere Behältnisse abgefüllt wird, einschließlich Quellwasser,

–alles Wasser, das in einem Lebensmittelunternehmen für die Herstellung, Behandlung,

Konservierung oder zum Inverkehrbringen von für den menschlichen Gebrauch bestimmten

Erzeugnissen oder Substanzen verwendet wird;

2. b)Hausinstallation: Rohrleitungen, Armaturen und Geräte, die sich zwischen den Zapfstellen, die

normalerweise sowohl in öffentlichen als auch in privaten Örtlichkeiten für Wasser für den

menschlichen Gebrauch verwendet werden, und dem Verteilungsnetz befinden, sofern sie nicht in die

Zuständigkeit des Wasserversorgers in seiner Eigenschaft als Wasserversorger fallen;

3. c)Wasserversorger: eine Einheit, die Wasser für den menschlichen Gebrauch bereitstellt;

4. d)Prioritäre Örtlichkeiten: große Räumlichkeiten und Gelände, bei denen es sich nicht um einen

Haushalt handelt und in denen viele Nutzer potenziell wasserassoziierten Risiken ausgesetzt sind,

insbesondere große, öffentlich genutzte Örtlichkeiten, wie Krankenanstalten, Kuranstalten und

sonstige Gesundheitseinrichtungen, Heime für Hilfs-, Betreuungs- oder Pflegebedürftige, insbesondere

ältere Menschen, Schulen, Bildungseinrichtungen, Kinderbetreuungseinrichtungen,

Gastgewerbebetriebe zur Beherbergung von Gästen, sonstige größere Gastgewerbebetriebe,

Campingplätze, Einkaufszentren, Freizeit-, Erholungs-, Sport- und Ausstellungseinrichtungen oder

Strafvollzugsanstalten;

5. e)Gefährdung: ein biologisches, chemisches, physikalisches oder radiologisches Agens im Wasser oder

ein anderer Aspekt des Zustandes von Wasser, das bzw der die menschliche Gesundheit

beeinträchtigen kann;

6. f)Gefährdungsereignis: ein Ereignis, das zu Gefährdungen in Bezug auf das System zur Versorgung mit

Wasser für den menschlichen Gebrauch führt oder bewirkt, dass Gefährdungen für dieses System nicht

beseitigt werden;

7. g)Risiko: eine Kombination der Wahrscheinlichkeit des Eintretens eines Gefährdungsereignisses und

des Schadensausmaßes, sollten die Gefährdung und das Gefährdungsereignis im System zur

Versorgung mit Wasser für den menschlichen Gebrauch auftreten;

8. h)Ausgangsstoff: ein Stoff, der zur Herstellung von organischen Materialien oder von Zusatzmitteln für

zementgebundene Werkstoffe absichtlich zugesetzt wurde;

9. i)Zusammensetzung: die chemische Zusammensetzung eines metallenen Werkstoffs, eines Emails,

eines keramischen oder eines anderen anorganischen Werkstoffs.

In Kraft seit 01.08.2025 bis 31.12.9999
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